
T atortbef u ndsber icht

Personen, Zeugenfeststellung, Maß
nahmen der Täterermittlung, Arbeit 
mit dem —► Anzeigeerstatter, Re
konstruktion, erste Fahndungsmaß
nahmen u. a.), operative Spurenaus
wertung, Dokumentation der T. Die 
Prinzipien der T. werden analog bei 
der Untersuchung anderer kriminali
stisch relevanter Orte (-> Fundort, -> 
Unfallort u. a.) angewandt. -» Tat
bereich

Tatortbefundsbericht: überlieferte,
verfahrensrechtlich und kriminali
stisch jedoch nicht exakte Bezeich
nung für die schriftliche Fixierung 
der Ergebnisse der Besichtigung des 
Tatorts. Tatortuntersuchungspro
tokoll

Tatortberechtigte: Personen, die
ständig oder zeitweilig berechtigt 
waren oder sind, den Tatort und 
dessen Umgebung zu betreten und 
dabei -» Spuren hinterlassen können, 
die keinen ursächlichen Zusammen
hang zur Straftat haben. Im Rahmen 
der -> operativen Spurenauswertung 
ist ein entsprechender Spurenver
gleich durchzuführen, um über die 
weitere Verwendbarkeit der Spuren 
entscheiden zu können und fest
zustellen, ob die Spuren vom Tatort
berechtigten verursacht wurden oder 
nicht. Kriminalistisch bedeutsam ist 
die Ermittlung und Überprüfung zeit
weilig T. (z. B. Personen, die mit Wa
renanlieferungen, Reparaturleistun
gen usw. beauftragt waren), damit in 
der weiteren Untersuchung die von 
diesem Personenkreis verursachten 
Spuren nicht irrtümlich als -* Täter
spuren gewertet werden. Handelt es 
sich um die -> Vortäuschung einer 
Straftat, kann ein T. auch Täter sein, 
was bei der Spurenauswertung be
rücksichtigt werden muß.

Tatortbesichtigung: Stadium der
Tatortarbeit; gern. § 50 StPO zulässige

Untersuchungshandlung in Form 
einer Besichtigung des Tatorts und 
seiner Umgebung. Angehörige des 
Untersuchungsorgans, der Staats
anwalt oder Sachverständige ver
schaffen sich durch eigene sinnliche 
Wahrnehmung, Prüfung und ge
dankliche Rekonstruktion einen all
gemeinen Überblick über die Tat
ortsituation und über Zusammen
hänge des Ablaufs der Straftat.
Das Ziel der T. besteht darin: Ent
scheidungen zur weiteren -» Tatortsi
cherung zu treffen; die zweckmäßig
sten Methoden zum taktischen Vor
gehen bei der Tatortuntersuchung 
auszuwählen; den —► Wahrnehmbar
keitsbereich vorläufig zu bestimmen; 
die Aufgaben für die Einsatzkräfte 
festzulegen und ihre Tätigkeit zu ko
ordinieren.
Häufig findet die T. auch als kri
minalistische Methode allein Anwen
dung. In diesen Fällen dient sie u. a. 
der Beschreibung des Tatortmilieus, 
der Feststellung von Zeugen usw. und 
ist in einem eigenständigen Protokoll 
zu dokumentieren. —> Tatortunter
suchungsprotokoll

Tatortermittlung: auf die Feststel
lung des tatsächlichen Tatorts aus
gerichtete kriminalistische Ermitt
lungshandlungen, die notwendig 
werden, wenn der tatsächliche Tatort 
nicht bekannt ist; der Fundort nicht 
mit dem Tatort identisch ist; mehrere 
Tatorte in Frage kommen können. In 
die Ermittlungstätigkeit ist die Aus
wertung aller Erkenntnisse über 
mögliche Tatorte, die Einbeziehung 
anderer Ermittlungsergebnisse, die 
Schlußfolgerungen aus der Täter- 
Opfer-Beziehung, der Begehungs
weise, die Auswertung von -> Spuren, 
Diebesgut, Tatwerkzeug u. a. ein
zubeziehen.

Tatortfotografie: fotografische Si
cherung des Zustands und der Ver-
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